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A. Juhrn.
Sonntag, 27. Juli 193030Nr.

Wochenkalender: Sonntag, 27. Berthold, Montag, 28. Viktor und Innozenz, Dienstag, 29. Martha,
Mittwoch, 30. Abdon und Sennen, Donnerstag, 31. Ignaz Loj., Freitag, 1. August, Petri Kettenfeier, Samstag, 2.

Alfons Liguori.
Vieh= und Krämermärkte in Dornbirn: 23. September 7. und 21. Oktober, 18. November,

6. Dezember.

vom 25. September 1923, Bundesgesetzblatt Nr. 533
Kundmachungen

(Denkmalschutzgesetz) besagtWerden bisher verborgen gewesene Gegenstände
die infolge ihrer Lage, Form oder Beschaffenheit offen
kundig den Beschränkungen dieses Gesetzes unterliegenMontag, den 28. Juli 1930, wird seitens der
aufgefunden, so hat der Finder und, wenn der GrundBezirkshauptmannschaft Feldkirch in Dornbirn, Rathaus,
besitzer hievon Kenntnis erhalten hat, auch dieser derZimmer Nr. 9, von 15 bis 17 Uhr ein
politischen Behörde erster Instanz, der Ortspolizeibehörde
oder der Gendarmerie sofort, spätestens aber an demAmtstaggehalten. der Auffindung folgenden Tage, Anzeige zu erstatten.

Es steht jedermann frei, zu der angegebenen Zeit 2. Die politische Behörde erster Instanz hat ohne
dort vorzusprechen und Wünsche oder Beschwerden vor¬ Verzug das Bundesdenkmalamt von dem Funde in
zubringen, soweit diese in die Kompetenz der Bezirks¬ Kenntnis zu setzen.
hauptmannschaft fallen. Solche Denkmale sind alle unbeweglichen und be¬

weglichen Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischerSteuersachen und gerichtliche Angelegenheiten kommen
oder kultureller Bedeutung, wie z. B. Gebäuderestealso nicht in Betracht.
Wälle, behauene Steine, Gräber, Schmuck= und GebrauchsDer Bezirkshauptmann: Graf.4555
gegenstände aus Metall, Ton und Glas, Münzen,
Steinbeile u. a.Koch= und Nähschule in Dornbirn.Süidt. Wenn von einem Funde ein Museum oder dergl.

(Geleitet von den Frauen Ursulinen) benachrichtigt wird, so kann dies die gesetzlich vorge

schriebene Anzeige nicht ersetzen, eine solche muß vielmehrAm 1. September 1930 beginnen an der städt
unter allen Umständen an die politische Behörde ersterKoch= und Nähschule wieder die dreimonatlichen Tages
Instanz erstattet werden.und Abend=Nähkurse, am 15. September die drei¬ Der Bezirkshauptmann: Dr. Graf e. h.
4563monatlichen Tages= und Abend=KochkurseEs wird theoretischer und praktischer Unterricht im

Geschäftszahl: E 1069/30/2Kochen, Backen usw., im Kleider= und Weißnähen erteilt
Versteigerungsedikt.Für auswärtige Schülerinnen gutgeführtes Internat.

Anmeldungen sowie nähere Auskünfte im Schul¬
gebäude, Dornbirn, 3. Bezirk, Kirchgasse 8 oder 1. Bezirk,

Schulgasse 44. Auf Verlangen werden Prospekte ab¬
4559gegeben. ausgehoben.

Die Schulleitung.

Denkmalschutz,Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommen, daß
das Bundesdenkmalamt von Funden nicht in Kenntnis

gesetzt wurde. Der Paragraph 9 des Bundesgesetzes


